
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Geltung der Bedingungen: 
1.1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschlieβlich 

aufgrund dieser Geschäftsbeziehungen. Sie gelten auch wenn sie nicht 
ausdrücklich nochmals vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegen-
nahme der Ware oder Leistungen gelten diese Bedingungen als ange-
nommen. Gegenbestätigung des Käufers unter Hinweis auf eine Ge-
schäfts- bzw. Einkaufsbedingung wird hiermit ausdrücklich widerspro-
chen. 

1.2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 

 
2. Angebot: 
2.1. Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Bestellungen 

gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt 
sind. 

2.2. Technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und 
Angaben in Prospekten, Katalogen und schriftlichen Unterlagen sowie 
Modell-, Konstruktion- und Materialänderungen im Zuge des technischen 
Fortschritts bleiben vorbehalten, ohne daβ hieraus Rechte gegen uns 
hergeleitet werden können. 

 
3. Preise: 
3.1. Alle Preise verstehen sich ab Lager Scheidegg zuzüglich der jeweiligen 

gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
4. Liefer- und Leistungszeit: 
4.1. Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern 

nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
4.2. Alle Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 

Selbstbelieferung. Sie beginnen mit dem Tage unserer Auftragsbestäti-
gung, jedoch nicht vor der Klärung aller Einzelheiten der Ausführung und 
verlängern sich unbeschadet unserer Rechte bei Kundenbezug um die 
Zeit, die der Kunde in Verzug ist. Teillieferungen sind zulässig. 

4.3. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und auf-
grund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen, wie Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebs-
störungen, Streik, behördliche Anordnungen etc., auch wenn sie bei unse-
ren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei 
verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie be-
rechtigen uns die Lieferungen bzw. Leistungen um die Dauer der Verhin-
derung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zu-
rückzutreten. 

4.4. Im übrigen kommen wir erst dann in Verzug, wenn uns der Käufer schrift-
lich eine Nachfrist von mindestens zwei Monaten gesetzt hat. Im Falle des 
Verzuges hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Hö-
he von ½% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch 
höchstens bis zu 5% des Rechnungsbetrages der vom Verzug betroffe-
nen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche, 
insbesondere Schadensansprüche jedweder Art, sind ausgeschlossen.  

 
5. Versand und Gefahrübergang: 
5.1. Der Versand erfolgt nach unserer Wahl auf Gefahr des Käufers. 
5.2. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den 

Transport ausführenden Person übergeben worden ist oder zwecks Ver-
sendungen unser Lager - bei Direktversand den deutschen Einfuhrhafen - 
verlassen hat. 

5.3. Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich 
gemacht, geht die Gefahr mit der Absendung der Mitteilung der Versand-
bereitschaft an den Käufer auf diesen über. 

5.4. Eine Versicherung der Ware gegen Transportschäden erfolgt nur auf 
ausdrücklichen Wunsch und Kosten des Käufers. 

 
6. Gewährleistung und Haftung: 
6.1. Wir gewährleisten, daβ unsere Produkte frei von Fabrikations- und Mate-

rialmängel sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate. 
6.2. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen 

an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchs-
materialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, 
entfällt jede Gewährleistung. 

6.3. Der Käufer hat uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
einer Woche nach Eingang des Produktes schriftlich mitzuteilen. Mängel 
die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt 
werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzu-
teilen. 

6.4. Im Falle einer Mitteilung des Käufers, daß die Produkte nicht der Gewähr-
leistung entsprechen, können wir nach unserer Wahl verlangen, daß 

a) das schadhafte Teil bzw. Gerät mit vorausgezahlter Fracht zur Reparatur 
und anschließender Rücksendung an uns geschickt wird; 

b) der Käufer das schadhafte Teil bzw. Gerät bereithält und von uns ein 
Servicetechniker zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzuneh-
men. 

Falls der Käufer verlangt, daß Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm 
bestimmten Ort vorgenommen werden, können wir diesem Verlangen entspre-
chen, wobei die unter Gewährleistung fallenden Teile nicht berechnet werden, 
während die Arbeitszeit und Reisekosten zu unseren Standardsätzen zu zahlen 
sind. 
6.5. Über die Nachbesserung hinausgehende Ansprüche des Käufers, gleich 

aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere Wandlung, Minderung, Kündi-
gung und Schadenersatz irgendwelcher Art, insbesondere Folgeschäden, 

sind ausgeschlossen. Dies gilt auch für Schadensansprüche des Kunden 
aus Verschuldung bei Vertragsabschluß. Verletzungen vertraglicher Ne-
benpflichten, aus positiver Vertragsverletzung, insbesondere für Mangel-
folgeschäden, aus unerlaubter Handlung und aus sonstigen Rechtsgrün-
den, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bei 
uns oder unseren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Der Schadener-
satz darf jedoch den entstandenen Verlust und entgangenen Gewinn nicht 
übersteigen, Umstände, die wir, gekannt haben oder hätten wissen müs-
sen, als mögliche Folge der Vertragsverletzung hätten voraussehen müs-
sen. 

6.6. Wir sind der Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung nur dann verpflichtet, 
wenn der Käufer seinerseits seine Vertragspflicht erfüllt hat. 

6.7. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem unmittelbaren 
Käufer zu und sind nicht abtretbar. 

 
7. Eigentumsvorbehalt: 
7.1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollstän-

digen Bezahlung aller uns zustehenden und noch entstehenden Forde-
rungen gleich aus welchem Rechtsgrunde vor. 

7.2. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch 
ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbin-
dung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-) Eigentum des Käu-
fers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf uns 
übergeht. Der Käufer verwahrt unser (Mit-)  Eigentum unentgeltlich, Ware, 
an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware 
bezeichnet. 

7.3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in 
Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzuläs-
sig. Die uns dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrunde be-
züglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer be-
reits jetzt sicherungshalber in vollem Umfange an uns ab. Wir ermächti-
gen den Käufer in stets widerruflicher Weise, die an uns abgetretenen 
Forderungen seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Auf unse-
re Aufforderung hin wird der Käufer die Abtretung offenlegen und jedem 
die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen geben. 

7.4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändung, 
wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich be-
nachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer. 

7.5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers 
zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung des Herausgabean-
spruchs des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme so-
wie Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt (soweit nicht das Ab-
zahlungsgesetz Anwendung findet) kein Rücktritt vom Vertrag. 

 
8. Zahlung: 
8.1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen 30 Tage 

nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. 
8.2. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers 

Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen. Sind bereits 
Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlungen zu-
nächst auf Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung 
anzurechnen. 

8.3. Gerät der Käufer in Verzug, so sind wir berechtigt von dem entsprechen-
den Zeitpunkt ab Zinsen in banküblicher Höhe, mindestens jedoch 5% 
über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berech-
nen. 

8.4. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht vertragsgemäß 
nach oder stellt er seine Zahlungen ein oder werden uns andere Umstän-
de bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so sind 
wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, Vorauszahlungen 
oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 

8.5. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch 
wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur 
berechtigt, wenn wir ausdrücklich zustimmen oder wenn die Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt worden sind. 

 
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand: 
9.1. Erfüllungsort ist Lindenberg 
9.2. Erfüllungsort für das gerichtliche Mahnverfahren ist Lindenberg. Im Ver-

kehr mit Kunden im Sinne des §24ABGG ist Gerichtsstand ausschließlich 
Lindenberg. Wir sind jedoch auch berechtigt am Sitz des Käufers zu kla-
gen. 

9.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des 
EGK und des EKAG wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
10. Teilnichtigkeit: 
10.1. Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein 

oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen unberührt und sind dann 
so auszulegen bzw. zu ergänzen, daß der beabsichtigte wirtschaftliche 
Zweck in rechtlich zuläßiger Weise möglichst genau erreicht wird. Dies gilt 
auch für eventuelle ergänzungsbedürftige Lücken.  

April 2004 


